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Anpassungen im SGB II, V und XII in der Corona-Krise: 

Rechtsfragen und Wirksamkeit (NZS 2021, 417 ff.) 

 

In der Corona-Krise hat der deutsche Gesetzgeber auch im Sozialrecht gehandelt. Das erste 

sowie das dritte Sozialschutzpaket nehmen für ALG II und Sozialhilfe nach dem SGB II und 

XII wichtige Anpassungen vor, ebenso wie im SGB V. Dieser Beitrag verschafft dazu einen 

Gesamtüberblick und reflektiert in Auseinandersetzung mit ersten Gerichtsentscheidungen, 

inwieweit der Regelungsbedarf befriedigt werden konnte. Dabei ergeben sich auch offene 

verfassungsrechtliche Fragen. 

 

I. Problemstellung  

Die Corona-Pandemie stellt den Gesetzgeber (und die Gesellschaft) vor enorme Herausforde-

rungen, in Deutschland und darüber hinaus3. In diesem Zusammenhang sind zahlreiche Ge-

setze und Verordnungen geschaffen worden, die so vor wenigen Monaten noch undenkbar 

gewesen wären, von Anpassungen des Infektionsschutzgesetzes flankiert durch den Erlass 

von SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen über den Erlass neuer Bußgeld-

tatbestände bis zu gesetzlichen Anpassungen von Arbeitsschutzmaßnahmen und der Schaf-

fung von Corona-Hilfen für Beschäftigte, Selbstständige und Unternehmen. Auch in den SGB 

II, III und XII wurden maßgebliche Änderungen vorgenommen. Es wurden bislang zwei so-

genannte Sozialschutzpakete vom Deutschen Bundestag verabschiedet, ein drittes befindet 

sich im Gesetzgebungsverfahren. Das zweite Sozialschutzpaket enthält etwa Regelungen, die 

das Kurzarbeitergeld sowie die verlängerte Bezugsdauer von ALG I betreffen (SGB III)4. Ein 

Teil dieser Regelungen war bis zum 31.12.2020 befristet und ist somit aktuell bereits ausge-

laufen5. Im Folgenden soll auf das arbeitsrechtliche Sozialschutzpaket II nicht vertiefend ein-

gegangen werden6. Demgegenüber betreffen das erste sowie das dritte Sozialschutzpaket die 

Empfänger von ALG II und Sozialhilfe nach dem SGB II und XII. Wie die Leistungen nach 

dem SGB II bzw. SGB XII aufgrund dieser Gesetzespakete an die neue Situation angesichts 

der Pandemie angepasst werden und welche Änderungen sich im SGB V ergeben, die die ge-

setzliche Krankenversicherung betreffen und von erleichterten Regelungen für Krankschrei-

bungen bis zur Auszahlung eines Kinderkrankengeldes reichen, soll in diesem Beitrag analy-

siert werden. Ebenso werden erste einschlägige Gerichtsentscheidungen betrachtet. 
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II. Anpassungen des SGB II und SGB XII angesichts der Corona-Pandemie 

Zunächst kommen die Änderungen im SGB II, die angesichts der Pandemie vorgenommen 

wurden, in den Blick. 

 

1. Die neuen Regelungen im Überblick  

Mit dem Sozialschutzpaket I wurden einige wesentliche Änderungen in das SGB II inkorpo-

riert7. Angesichts der pandemischen Notlage wurde ein neuer § 67 SGB II formuliert. Dieser 

sieht einen erleichterten Zugang zu Sozialleistungen, eine Unbeachtlichkeit von Vermögen für 

einen begrenzten Zeitraum sowie eine Angemessenheitsvermutung hinsichtlich der Kosten für 

Unterkunft und Heizung für einen begrenzten Zeitraum vor8. Ziel dieser Regelungen ist es, 

die Leistungen in einem vereinfachten Verfahren zur Verfügung zu stellen, da aufgrund der 

Pandemie insbesondere Kleinunternehmer/innen und Solo-Selbstständige schnell in wirt-

schaftliche Schwierigkeiten geraten können und ihnen anders als Arbeitnehmer/innen (unter 

bestimmten Bedingungen) kein Anspruch auf ALG I oder Kurzarbeitergeld zusteht9. Die Vor-

schriften des § 67 Abs. 2-4 SGB II galten zunächst für Bewilligungszeiträume, die zwischen 

dem 01.3.2020 und dem 30.6.2020 begannen. Die Bundesregierung wurde jedoch nach § 67 

Abs. 6 SGB II ermächtigt, diesen Zeitraum ohne Zustimmung des Bundesrates zu verlängern. 

Dies ist zwischenzeitlich mehrfach geschehen10. Eine weitere Verlängerung der Geltung des § 

67 SGB II ist im dritten Sozialschutzpaket vorgesehen, welches zeitnah verabschiedet werden 

soll. Die Geltung der Regelungen für den erleichterten Zugang zu Grundsicherungsleistungen 

sollen nunmehr bis Ende 2021 verlängert werden11.  

Im Einzelnen modifiziert der neue § 67 SGB II (beinahe entsprechend dazu § 141 SGB XII12) 

den Zugang zu Grundsicherungsleistungen in mehrfacher Weise: Nach § 67 Abs. 2 SGB II 

soll Vermögen abweichend von den §§ 9, 12 und 19 Abs. 3 SGB II unberücksichtigt bleiben. 

Dies soll nur dann nicht gelten, wenn das Vermögen erheblich ist, was durchaus Auslegungs-

fragen mit sich bringt13. Grundsätzlich geht es dem Gesetzgeber bei der Schaffung dieser Re-

gelung darum, aufwändige und bürokratische Vermögensprüfungen für die Zeit der Pandemie 

zu verhindern14. Nach § 67 Abs. 3 S. 1 SGB II ist § 22 Abs. 1 SGB II mit der Maßgabe anzu-

wenden, dass die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung für die Dauer von sechs Mona-

ten als angemessen gelten15. Eine Ausnahme gilt nach § 67 Abs. 3 S. 3 SGB II dann, wenn im 
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vorherigen Bewilligungszeitraum die angemessenen und nicht die tatsächlichen Aufwendun-

gen als Bedarf anerkannt wurden. § 67 Abs. 4 SGB II legt fest, dass über die gewährten Leis-

tungen im Rahmen des Geltungszeitraums nach § 67 Abs. 1 SGB II abweichend von § 41 

Abs. 3 S. 1 und 2 SGB II für einen Zeitraum von lediglich sechs Monaten zu entscheiden ist16. 

Die Regelung des § 41 Abs. 3 SGB II, die vorsieht, dass eine abschließende Entscheidung des 

Trägers der Grundsicherung für Arbeitssuchende zu ergehen hat, wenn die vorläufig bewillig-

te Leistung nicht der abschließend zu gewährenden entspricht oder der Antragsteller eine ab-

schließende Entscheidung beantragt, wird gemäß 67 Abs. 4 SGB II dahingehend modifiziert, 

dass nur noch auf Antrag eine abschließende Entscheidung getroffen wird17. Eine Korrektur 

der vorläufigen Entscheidung erfolgt nur noch dann, wenn sich die Einkommenssituation des 

Antragstellers zwischenzeitlich verschlechtert hat. Die Regelung zur zeitlich begrenzten au-

tomatischen Weiterbewilligung von Leistungen nach dem SGB II, die ursprünglich in § 67 

Abs. 5 SGB II zu finden war, ist zwischenzeitlich entfallen18.  

Das Sozialschutzpaket III soll neben der bereits erwähnten Verlängerung des vereinfachten 

Zugangs zu Sozialleistungen nach dem SGB II bis Ende des Jahres 2021 außerdem eine Ver-

längerung der im Sozialschutzpaket II enthaltenen Sonderregelungen zur gemeinschaftlichen 

Mittagsverpflegung insbesondere für benachteiligte Kinder und Menschen mit Behinderungen 

enthalten19. Darüber hinaus soll durch Einfügung eines § 70 SGB II (respektive § 144 SGB 

XII für die Sozialhilfe20) an Leistungsempfänger eine Einmalzahlung geleistet werden, um 

aufgrund der Corona-Pandemie entstandene erhöhte oder zusätzliche Ausgaben abzudecken. 

Die Zahlung soll sich auf einmalig 150 EUR pro Leistungsbezieher/in für das erste Halbjahr 

2021 belaufen21. Damit wird zugleich auf zahlreiche Klagen vor den Sozialgerichten aufgrund 

gestiegener Lebensmittelkosten und Ausgaben für Masken und Desinfektionsmittel reagiert.  

Neben den zwei bereits verabschiedeten und dem geplanten dritten Sozialschutzpaket wurden 

außerdem einige Verordnungen erlassen, deren Gegenstand teils die Verlängerung der durch 

die Sozialschutzpakete eingeführten Maßnahmen ist (s.o.). Darüber hinaus gibt es einige wei-

tere wesentliche Änderungen im Bereich des zuvor geltenden Sozialrechts. So wurden durch 

die Neunte Verordnung zur Änderung der ALG II/Sozialgeld-Verordnung weitere Tatbestän-

de in § 1 der ALG II/Sozialgeld-Verordnung eingefügt. Nachdem bereits nach § 1 Nr. 10 der 

Verordnung die Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von insgesamt 1.500 

EUR, die Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern aufgrund der COVID-19-Pandemie in der Zeit 

vom 01.3. bis 31.12.2020 zusätzlich zum Arbeitslohn nach § 3 Nr. 11a EStG steuerfrei ge-

währen, nicht als Einkommen zu berücksichtigen waren, gilt dies nach § 1 Nrn. 13 und 14 der 

Verordnung nunmehr auch für die sogenannten November- und Dezemberhilfen sowie für die 
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gezahlten pauschalierten Betriebskostenzuschüsse für Soloselbständige nach dem Förderele-

ment „Neustarthilfe" des Bundesprogramms Überbrückungshilfe III.  

 

2. Mehrbedarf aufgrund pandemiebedingt zusätzlicher Ausgaben  

Die Lebenswirklichkeit eines großen Teils der Bevölkerung hat sich durch die Pandemie mas-

siv verändert. Der Gesetzgeber war und ist gezwungen, auf die dynamische Entwicklung mit 

immer neuen Gesetzesanpassungen zu reagieren. In der Krise wird damit sichtbar, dass die 

Handlungsfähigkeit des Gesetzgebers im Angesicht einer Notlage durchaus gegeben ist. Dies 

wird deutlich durch die zahlreichen (und in vielen Fällen intensiv in Grundrechte eingreifen-

den) gesetzlichen Änderungen in zahlreichen Rechtsgebieten, speziell im Infektionsschutz-

recht mit Kontaktbeschränkungen, Reisebeschränkungen, Geschäftsschließungen u.a.m. Da 

die Bundesrepublik jedoch angesichts der Pandemie mit einer zuvor ungekannten Lage kon-

frontiert ist, zeigt sich häufig erst nach Erlass einer Gesetzesänderung, ob diese in der Lage 

ist, den aus der Pandemie erwachsenden Herausforderungen erfolgreich zu begegnen22. Diese 

Frage stellt sich auch für die sozialrechtlichen Anpassungen. Dies gilt insbesondere in Bezug 

auf potenzielle Mehrausgaben, die aufgrund eines veränderten Bedarfs in der Pandemie wo-

möglich entstehen. Ein besonderes Augenmerk soll unter dieser Prämisse im Folgenden auf 

die Situation von Kindern im Leistungsbezug gerichtet werden. 

Die Anpassungen in Hinblick auf ein weniger bürokratisches Verfahren hinsichtlich Antrag 

und Folgeantrag, Kosten der Unterkunft und Heizung und Vermögensprüfung dürften der 

veränderten Arbeitsmarktsituation entsprechen. Dasselbe gilt für die Anpassung des Bewilli-

gungszeitraums bei nicht vorhergegangener Prüfung des Sachverhalts sowie für die neuge-

schaffenen Privilegierungen hinsichtlich der Anrechnung bestimmter Einnahmen auf das Ein-

kommen. Jedoch stellt sich nach über zwölf Monaten der Pandemie und vielen Monaten des 

(mehr oder weniger strengen) Lockdowns die Frage, ob diese Maßnahmen ausreichend sind, 

um den veränderten Umständen Rechnung zu tragen. Dies kann angesichts der zahlreichen 

Klagen, die zwischenzeitlich bei den Sozialgerichten eingegangen sind23, und unter Betrach-

tung des tatsächlichen Wandels der alltäglichen Lebenswelt bezweifelt werden24. Insbesonde-

re stellt sich die Frage, ob ein pandemiebedingter Mehrbedarf besteht, den der Gesetzgeber 

bisher außer Acht gelassen hat. Dies gilt vor allem in Bezug auf direkt mit der Pandemie in 

Verbindung stehende Ausgaben: etwa die Beschaffung von Schutzmasken, Desinfektionsmit-

tel und anderen Hygieneartikeln, aufgrund von teilweise durchgeführten Hamsterkäufen von 

zahlreichen Bürgern verursachte steigende Lebensmittelkosten bzw. Nichtverfügbarkeit vieler 

günstiger Produkte und die Durchführung von Corona-Tests. Fragen stellen sich auch in Be-

zug auf die Anschaffung von mobilen Endgeräten für Schüler/innen im digitalen Unterricht. 

Im Einzelnen ergibt sich folgendes Bild: 

Ein gegenüber dem aktuell durch die Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII gewährten 

Existenzminimum25 erhöhter Bedarf, auf den auf Seiten des Gesetzgebers u.U. noch nicht 
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ausreichend reagiert wurde, könnte sich aus Mehrkosten aufgrund der Notwendigkeit der An-

schaffung von Masken sowie anderen Hygieneartikeln wie beispielsweise Desinfektionsmittel 

und Handschuhen ergeben. Darüber hinaus könnte ein solcher Mehrbedarf aufgrund gestiege-

ner Kosten für Lebensmittel bzw. der Notwendigkeit einer Anschaffung von Vorräten für den 

Fall einer Quarantäne und der gegebenen Krisensituation erwachsen. Auch ein Mehrbedarf 

aufgrund zusätzlich anfallender Kosten im Zusammenhang mit Corona-Tests muss in Erwä-

gung gezogen werden. Das SG Konstanz entschied im Falle eines Leistungsberechtigten nach 

dem SGB II, dass Kosten für die Beschaffung von Masken, Desinfektionsmittel und die Anle-

gung eines Lebensmittelvorrates keinen Mehrbedarf im Sinne der §§ 21 Abs. 6 bzw. 24 Abs. 

1 SGB II darstellten26. Dabei gilt § 21 Abs. 6 SGB II für einen unabweisbaren, laufenden, 

nicht nur einmaligen besonderen Bedarf. Bei einem einmaligen besonderen Bedarf wird nach 

§ 24 Abs. 1 SGB II ein Darlehen zur Deckung des Bedarfs gewährt. Laut SG Konstanz ist 

jedoch keiner dieser Tatbestände erfüllt. Die Anlegung eines Vorrats stehe – ungeachtet der 

Empfehlung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, einen Notvor-

rat für mindestens zehn Tage anzulegen – in der Eigenverantwortung des Leistungsempfän-

gers. Auch die denkbare Konstellation einer Quarantäneanordnung ergebe nichts anderes, da 

zumindest für den Antragsteller keine Quarantäne angeordnet sei. Der Antragsteller habe auch 

nicht glaubhaft gemacht, dass er Lebensmittel aufgrund der teils „leergekauften“ Supermärkte 

nur noch zu höheren Preisen erwerben könne. Aufwendungen für Hygieneartikel seien bereits 

im Regelbedarf enthalten27. Diese Argumentation ist insofern stringent, als der Regelbedarf 

grundsätzlich auch die eigenverantwortliche Bevorratung des Leistungsempfängers für unre-

gelmäßig anfallende oder unvorhergesehene Bedarfe für Krisensituationen umfasst28. Ferner 

lehnte das SG Frankfurt einen Antrag eines Leistungsbeziehers auf Anerkennung eines Mehr-

bedarfs in Höhe von 100 Euro monatlich sowie die Übernahme der Kosten für einen Corona-

Test ab29. Der § 20 Abs. 2 SGB II sei verfassungsgemäß, weil er sich im vom BVerfG gezo-

genen, dem Gesetzgeber zur Verfügung stehenden Konkretisierungsrahmen des Existenzmi-

nimums bewege30. Der Antragsteller könne auch nicht glaubhaft machen, dass er Schwierig-

keiten habe, sich mit dem bereitgestellten Regelbedarf zu ernähren, zumal die Lebensrealität 

tagtäglich zeige, dass es keine Versorgungsengpässe gebe. Er habe auch keinen Anspruch auf 

die Durchführung einer Corona-Testung, da er zu keiner Risikogruppe gehöre. Darüber hinaus 

sei er auf Grundlage des § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V krankenversichert. Eine Zuständigkeit des 

Jobcenters für die Übernahme derartiger Kosten bestehe somit ohnehin nicht31.  

Ob diese Auslegung des einfachen Rechts in der Pandemie überzeugen kann, ist jedoch frag-

lich, und zwar bereits in Anwendung der gängigen Auslegungsmethoden, ohne auf das Ver-
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fassungsrecht Bezug nehmen zu müssen32. Die Sonderregelungen der §§ 21 Abs. 6 und 24 

Abs. 1 SGB II sollen sicherstellen, dass im pauschalierten Regelsatzsystem das Existenzmi-

nimum nicht unterschritten wird. Dies dürfte hinsichtlich der Bevorratung nicht der Fall sein, 

da es sich bei den Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 

lediglich um eine unverbindliche Empfehlung handelte und zu keinem Zeitpunkt ernsthafte 

Versorgungsengpässe in den Supermärkten gegeben waren, auch wenn nicht zu jedem Zeit-

punkt alle Produkte erhältlich waren33. Jedoch hätte wohl zumindest im Hinblick auf Lebens-

mittel eine realitätsnahe Bedarfsermittlung stattfinden müssen, so dass eine unzureichende 

Tatsachenermittlung des Gerichts naheliegt. Denn tatsächlich waren zumindest zu Beginn der 

Pandemie zahlreiche Grundnahrungsmittel sowie auch Toilettenpapier aufgrund von Vorrats-

käufen nur noch in begrenzter Anzahl und teils nicht mehr von günstigen Marken verfügbar34. 

Außerdem fallen zahlreiche unterstützende Angebote wie Tafeln und Suppenküchen (ganz 

oder teilweise) weg, und die Lebensmittelpreise sind insgesamt gestiegen. Daher gab es Auf-

rufe von Sozialverbänden zur Erhöhung des gesetzlich angenommenen Bedarfs35. 

Die Fixierung der Sozialgerichte auf Versorgungsengpässe, die spätestens zu diesem Zeit-

punkt ohnehin nicht mehr bestehen, ist also nicht ausreichend. Stattdessen sind die Gerichte 

gehalten, eine Prüfung des Bedarfs in Orientierung an den tatsächlichen Lebensmittelpreisen 

durchzuführen und einen unabweisbaren Mehrbedarf im Falle einer nicht unerheblichen Stei-

gerung der Preise anzuerkennen36. Dasselbe gilt wohl auch für die Argumentation der Sozial-

gerichte, auch die Kosten für Masken und andere Hygieneartikel seien bereits vom Regelbe-

darf umfasst, insbesondere da in Supermärkten und den öffentlichen Verkehrsmitteln die 

Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken oder medizinischen Masken gilt37. Zwar ist es richtig, 

dass der Regelsatz die Kosten für die üblicherweise benötigten Hygieneprodukte enthält. Je-

doch macht die Pandemie den Erwerb zahlreicher Masken erforderlich, wenn diese in ange-

messener und wirksamer Weise genutzt werden sollen, da sie nicht über längere Zeiträume 

verwendet und nicht wiederverwertet werden können. Obschon die Bundesregierung mittler-

weile bestimmten Risikogruppen FFP2-Masken unter einer geringen Eigenbeteiligung (und in 

begrenzter Zahl) zur Verfügung stellt, erreicht dies nicht automatisch alle Leistungsempfän-

ger. Zudem dürfte definitiv noch ein über die vergünstigt bereitgestellten Masken hinausge-

hender Bedarf bestehen, sollen die Masken ordnungsgemäß (und damit in schützender Weise) 

eingesetzt und ergo ständig gewechselt werden. Auch hier sind die Gerichte also gehalten, 

sich nicht lediglich an dem nicht auf die Pandemie zugeschnittenen § 20 Abs. 2 SGB II zu 

orientieren, sondern eine lebensnahe Einschätzung im Zuge des § 21 Abs. 6 SGB II vorzu-

                                                           
32 Ausführlich hierzu Röhner, info also 2020, 205.  
33 Röhner, info also 2020, 205 (206); Kellner, NZS 2019, 847 (850); Covid 19 – Corona-Gesetzgebung – Ge-

sundheit und Soziales/Meßling, 1. Aufl., München 2020, § 2 Rn. 100 ff. auch unter Beachtung einer etwaigen 

Änderung dieser Sachlage bei angeordneter Quarantäne.  
34 FAO, Food Price Index vom 04.02.2021, http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ 

(10.2.2021); dazu auch Röhner, info also 2020, 205 (207).  
35 Tacheles, Vorschläge zum Umgang mit der Corona-Krise für einkommensschwache Haushalte, 

26.4.2020, https://tacheles-sozialhilfe.de (12.2.2020); Der Paritätische, Aufruf „100 Euro mehr, sofort: Solida-

risch für sozialen Zusammenhalt und gegen die Krise“ vom 2.5.2020, https://www.der-

paritaetische.de/coronahilfe/ (12.2.2020).  
36 Ebenso auch Röhner, info also 2020, 205 (207).  
37 Hiermit dürften die Beschlüsse LSG Nordrhein-Westfalen, 30.4.2020, L 7 AS 635/20 ER (Kurzwiedergabe auf 

www.haufe.de);  30.4.2020, L 7 AS 666/20 B, NZS  2020, 722 keine Geltung mehr beanspruchen. Dasselbe gilt 

für die Auslegung von § 21 Abs. 6 SGB II durch Covid 19/Meßling, § 2 Rn. 103 f.  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2019&s=847&z=NZS
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2019&z=NZS&sx=850
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://tacheles-sozialhilfe.de/
https://www.der-paritaetische.de/coronahilfe/
https://www.der-paritaetische.de/coronahilfe/
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&d=2020-04-30&az=L7AS63520ER&ge=LSGNORDRHEINWESTFALEN


nehmen und ihre Entscheidungen danach auszurichten38. Das teils vorgebrachte Argument, es 

könne eine Umschichtung aufgrund anderer, in Zeiten der Pandemie nicht anfallender Kosten 

(zB für Freizeitbetätigungen) vorgenommen werden, greift nicht. Denn dabei wird außer Acht 

gelassen, dass die Leistungsempfänger gegebenenfalls auf andere, kontaktlose Angebote zu-

rückgreifen möchten39. Zu berücksichtigen bei gesundheitsrelevanten Maßnahmen ist zudem 

der Bezug zu Art. 2 Abs. 2 GG. Nicht anerkannt werden kann demgegenüber ein Mehrbedarf 

für eine Testung auf Sars-CoV-2. Für die Übernahme dieser Kosten sind nach Maßgabe der 

Rechtsverordnung des Gesundheitsministeriums die Krankenkassen zuständig40.  

 

3. Mehrbedarf aufgrund von Home-Schooling 

Durch die Pandemie fiel seit März 2020 der schulische Präsenzunterricht in weiten Teilen, im 

Detail variierend je nach Bundesland, aus. Dieser wurde meist durch Online-Unterricht er-

setzt, welcher die Nutzung eines internetfähigen Computers oder Tablets erforderlich macht. 

In Familien mit Leistungsbezug nach SGB II verfügt jedoch ein nicht unbeträchtlicher Teil 

der Kinder nicht über den Zugang zu solchen Geräten. Dies trifft umso mehr auf Familien zu, 

in denen sich mehr als ein Kind im Home-Schooling befindet41. Aufgrund dessen ist es erfor-

derlich, sich intensiver mit der Frage auseinanderzusetzen, ob hierin ein unabweisbarer pan-

demiebedingter Mehrbedarf nach § 21 Abs. 6 SGB II oder § 24 Abs. 1 SGB II liegt. 

Die gerichtlichen Entscheidungen sind insofern heterogen. So entschied das LSG Thüringen, 

dass das Jobcenter in Zeiten ausfallenden Präsenzunterrichts die Kosten für einen internetfä-

higen Computer für eine Schülerin im Leistungsbezug zu übernehmen hat, um Chancen-

gleichheit zu gewährleisten und dem Recht der Schülerin auf Bildung gerecht zu werden42. 

Auch das LSG Nordrhein-Westfalen sprach einer Schülerin einen pandemiebedingten Mehr-

bedarf für die Anschaffung eines Computers zu43. Anders entschied das LSG Niedersachsen-

Bremen im Falle des Antrags einer Schülerin auf Anerkennung der Kosten eines iPads als 

Mehrbedarf. Die Schülerin sah sich benachteiligt durch die Tatsache, dass sie dem Schulun-

terricht nur über eine Erledigung der Aufgaben in Papierform nachkommen konnte44. Eine 

atypische Bedarfslage verneinte überdies das LSG Nordrhein-Westfalen im Falle eines Schü-

lers, der aufgrund seines Asthma Bronchiale von der Maskenpflicht befreit wurde und angab, 

                                                           
38 Röhner, info also 2020, 205 (207 f.).  
39 Beul, FD-SozVR 2020, 429140; Röhner, info also 2020, 205 (207 f.); anders Kellner, NJW 2020, 1389 (1392).  
40 BMG, Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus 

SARS-CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung – TestV) vom 27.01.2021, 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/C

oronavirus-TestV_BAnz_27.01.2021_V2.pdf (12.2.2021).  
41 Zu den teilweise untragbaren Zuständen in Flüchtlingsheimen anschaulich Schindler, Lockdown in der Flücht-

lingsunterkunft, 2.2.2021, https://taz.de/Lockdown-in-der-Fluechtlingsunterkunft/!5748266/ (15.2.2021).  
42 LSG Thüringen, 8.1.2021, L 9 AS 862/20 B ER, juris; grundsätzlich erkennt auch das SG Karlsruhe einen 

Mehrbedarf zur Bereitsstellung eines internetfähigen Computers an, weist die anhängige Klage aber dennoch ab, 

weil die Klägerin sich lediglich auf § 21 Abs. 6 SGB II und nicht auf § 24 Abs. 1 SGB II bezog, sondern die 

Gewährung eines Darlehens für einen einmaligen Mehrbedarf ausdrücklich ablehnte,  SG Karlsruhe, 29.1.2019, 

S 15 AS 354/19, BeckRS 2019, 21134. Zu einigen Grundproblemen des Begriffs der Chancengleichheit Ekardt, 

Theorie, § 4 F. III. 
43 LSG Nordrhein-Westfalen, 22.5.2020, L 7 AS 719/20 B ER; L 7 AS 720/20 B, NZS 2020, 682; kritisch hierzu 

Covid 19/Meßling, § 2 Rn. 105 f. 
44 LSG Niedersachsen-Bremen, 6.10.2020, L 7 AS 66/19, juris (Kurzwiedergabe) – hier ist allerdings anzumer-

ken, dass das Verfahren aus der Zeit vor der Pandemie stammt.  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Coronavirus-TestV_BAnz_27.01.2021_V2.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Coronavirus-TestV_BAnz_27.01.2021_V2.pdf
https://taz.de/Lockdown-in-der-Fluechtlingsunterkunft/!5748266/


aufgrund der Ansteckungsgefahr den Präsenzunterricht nicht besuchen zu können. Hierbei 

konzentrierte sich das Gericht auf die Tatsache, dass die Klassenlehrerin den Schüler mit den 

Lernmaterialien in Papierform versorgte45. 

Teilweise wird ein Mehrbedarf zur Anschaffung eines digitalen Endgeräts auf Grundlage des 

§ 21 Abs. 6 SGB II bzw. § 24 Abs. 1 SGB II also abgelehnt. Ob diese Auslegung auch ange-

sichts der Pandemie und der daraus resultierenden Schulschließungen unter Einführung des 

Online-Unterrichts überzeugen kann, ist jedoch zweifelhaft. Generell war die Frage eines 

Mehrbedarfs im Zuge der Digitalisierung bereits vor der Pandemie umstritten, und die zu-

nehmende Wichtigkeit der Digitalisierung auch im Bildungsbereich wurde bereits aufgrund 

der Erhöhung der Schulbedarfspauschale nach § 28 Abs. 3 SGB II (bzw. § 34 Abs. 3. 1 SGB 

XII) von 100 EUR auf 150 EUR jährlich deutlich46. Umstritten ist jedoch, ob die Anschaffung 

digitaler Endgeräte von dieser Pauschale umfasst sein soll47. Dies erscheint unter anderem 

aufgrund der unrealistisch geringen Höhe und der Tatsache, dass digitale Endgeräte nur einen 

Teil der zu beschaffenden Gegenstände darstellen, wenig plausibel. Ein Mehrbedarf nach § 21 

Abs. 6 SGB II kommt somit dann in Frage, wenn man sich darauf bezieht, dass der Computer 

bzw. das betreffende Endgerät von den Schüler/innen über mehrere Jahre hinweg genutzt 

werden wird48. Problematisch ist zwar, dass die Sonderbedarfe – wie hier in § 28 Abs. 3 SGB 

II geregelt – grundsätzlich abschließend sind und die Härtefallregelung des § 21 Abs. 6 SGB 

II auch nach Ansicht des BVerfG nur unter strengen Voraussetzungen Anwendung finden 

soll49. Indes wird die Anschaffung von digitalen Endgeräten nach der hier vertretenen Auffas-

sung schon nicht von § 28 Abs. 3 SGB II erfasst, so dass der Weg über § 21 Abs. 6 SGB II 

nicht grundsätzlich versperrt ist. 

Allerdings stellt angesichts der fortschreitenden Digitalisierung und der pandemischen Lage 

die Notwendigkeit zur Anschaffung eines digitalen Endgerätes wohl keine atypische Bedarfs-

lage mehr da. Sieht man diese (was der Normwortlaut als naheliegend, aber nicht zwingend 

erscheinen lässt) als konstitutiv für die Norm an, kann nur eine verfassungskonforme Ausle-

gung bzw. analoge Anwendung des § 21 Abs. 6 SGB II für diesen Fall erwogen werden50. 

Angesichts der Pandemie ist eine Auslegung in diesem Sinne auch geboten. Denn es ist mit 

weiteren (ggf. im Wechselmodell durchgeführten) Schulschließungen bis zum Ende der Pan-

demie zu rechnen, welches aktuell noch nicht sicher absehbar ist. Daraus dürfte sich auch die 

Unabweisbarkeit des Bedarfs ergeben. Zumindest unter diesen Umständen ist demnach eine 

an die veränderte Lebensrealität angepasste Auslegung geboten, die es nicht rechtfertigt, le-

                                                           
45 LSG Nordrhein-Westfalen, 14.10.2020, L 12 AS 1345/20 B ER u. L 12 AS 1345/20 B, NZS 2021, 75.  
46 Dern/ Wersig, info also 2020, 201.  
47 Dies vertritt Wietfeld, NZS 2019, 801; a.A. Dern/ Wersig, info also 2020, 201 (202); Mülder, NZS 2020, 841 

(843); Hohner, SozSich 2020, 266; wohl auch jurisPK-SGB II/Behrend, 5. Aufl., Saarbrücken 2020, § 21 Rn. 

134 ff. 
48 So SG Gotha, 17.8.2018, S 26 AS 3971/17, info also 2018, 271; SG Cottbus, 13.10.2016, S 42 AS 1914/13 

(Kurzwiedergabe unter www.anwalt.de); SG Stade, 29.9.2018, S 39 AS 102/18 ER (abrufbar unter 

www.tacheles-sozialhilfe.de); SG Hannover, 06.2.2018, S 68 AS 344/18 ER, BeckRS 2018, 3129; vgl. auch 

Lenze, info also 2019, 243 (245) zu Schulbüchern und einer analogen Anwendung des § 21 Abs. 6 SGB II wegen 

planwidriger Regelungslücke; a.A. Mülder, NZS 2020, 841 (844). 
49 BVerfG, 9.2.2010, 1 BvL 1/09, BvL 3/09 und 1 BvL 4/09, BVerfGE 125, 175 (255). 
50 Allgemein dazu BSG, 8.5.2019, B 14 AS 6/18 R, NZS 2019, 755; SG Mainz, 7.10.2019, S 14 AS 582/19 ER, 

BeckRS 2019, 26668 und B 14 AS 13/18 R, NJW 2019, 2883; SG Hannover, 6.2.2018, S 68 AS 344/18 ER, 

BeckRS 2018, 3129; so für die Corona-Lage auch Münder/ Geiger SGB II/ von Boetticher, 7. Aufl., Baden-

Baden 2021, § 21 Rn. 52; ablehnend Mülder, NZS 2020, 841 (843). 



diglich die Gewährung eines Darlehens als ausreichend zu betrachten51. Selbst wenn man un-

ter normalen Voraussetzungen vielleicht argumentieren könnte, dass keine planwidrige Rege-

lungslücke aufgrund der abschließenden Formulierung von § 28 Abs. 3 SGB II bestehe, gilt 

dies nicht länger unter der der unerwartet veränderten Realität der Corona-Pandemie. Es spre-

chen daher die überzeugenderen Argumente dafür, einen Mehrbedarf nach § 21 Abs. 6 SGB II 

anzuerkennen52. Wegen des unklaren Diskussionsstandes könnte es sich gleichwohl rechtspo-

litisch anbieten, eine besondere Härtefallregelung für die Anschaffung digitaler Endgeräte im 

Einzelfall zu schaffen53. Dies müsste dann indes (wenig realistisch) sofort geschehen. 

 

III. Anpassungen des SGB V angesichts der Corona-Pandemie 

Anlässlich der Corona-Pandemie wurden auch im SGB V, welches die Versicherung bei den 

gesetzlichen Krankenkassen betrifft, zahlreiche Änderungen vorgenommen, welche vielfach 

durch Verordnungen konkretisiert werden. Einige Regelungen betreffen unmittelbar die Ver-

sicherten und ihre Leistungsansprüche, während andere Regelungen die Krankenhäuser sowie 

Krankenkassen betreffen und angesichts der veränderten Finanzierungssituation modifiziert 

wurden. Im Folgenden soll vornehmlich auf die Änderungen zugunsten bzw. zulasten der 

Versicherten eingegangen werden. Die Gesetzesanpassungen bezüglich der Finanzierung der 

medizinischen Dienstleister werden dagegen nur kursorisch dargestellt.  

In der Pandemie geht es naheliegender Weise darum, durch auch kurzfristiges gesetzgeberi-

sches Handeln die Funktion des Gesundheitssystems aufrechtzuerhalten, was gewisse Anpas-

sungen der Finanzierung von Krankenhäusern und Arztpraxen erforderlich macht, da diese 

plötzlich mit einem veränderten Patientenaufkommen rechnen müssen. Teils vermeidet die 

Bevölkerung nicht unbedingt notwendige Untersuchungen und Behandlungen aus Angst vor 

Ansteckung, teils werden zusätzliche Behandlungen der an Covid-19 erkrankten Personen 

notwendig. Zudem ist es notwendig, die Anzahl der Infizierten so gering wie möglich zu hal-

ten, woraus einige Anpassungen hinsichtlich der Regelungen zur ärztlichen Behandlung so-

wohl ambulant als auch stationär resultierten. Darüber hinaus mussten Regelungen zur 

Schutzimpfung und zur Bereitstellung von Schutzmasken geschaffen werden.  

 

1. Arzt-Patienten-Kontakt und Geltungsdauer von Verordnungen – Richtlinien auf Ba-

sis von § 92 Abs. 1 SGB V 

Angesichts der schnellen Ausbreitung von Sars-CoV-2 sind zahlreiche Anpassungen in Bezug 

auf den Arzt-Patienten-Kontakt sowie die Geltungsdauer ärztlicher Verordnungen notwendig 

geworden. Gemäß § 92 Abs. 1 SGB V beschließt der Gemeinsame Bundesausschuss die zur 

Sicherung der ärztlichen Versorgung erforderlichen Richtlinien über die Gewähr für eine aus-

reichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten54. Insbesondere die 

                                                           
51 Ähnlich wie vorliegend Dern/ Wersig, info also 2020, 201 (202). 
52 Münder/ Geiger SGB II/ von Boetticher, § 21 Rn. 52; a.A. Mülder, NZS 2020, 841 (845); hier ebenfalls zu den 

Schwächen des § 5 der Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt Schule.  
53 Vgl. Mülder, NZS 2020, 841 (846) mit konkreten Ausgestaltungsvorschlägen.  
54 Hierzu unter Beachtung der Corona-Pandemie Schulte/ Tisch, NZA 2020, 761; allgemein zur Befugnis zum 

Richtlinienerlass Becker/ Kingreen SGB V/Schmidt-De Caluwe, 7. Aufl., München 2020, § 92 Rn. 2 ff.  



auf Basis von § 92 Abs. 1 Nr. 7, 8 und 12 SGB V durch den Gemeinsamen Bundesausschuss 

erlassenen Richtlinien wurden im Zuge der Corona-Pandemie angepasst. So enthält die seit 

Beginn der Pandemie mehrmals und zuletzt mit Beschluss vom 3.12.2020 geänderte Arbeits-

unfähigkeitsrichtlinie55 in § 8 eine aktuell bis zum 31.3.2021 befristete Sonderregelung, auf-

grund derer der Gemeinsame Bundesausschuss die Voraussetzungen für den Erhalt einer Ar-

beitsunfähigkeitsbescheinigung lockern kann. Nach der aktuell geltenden Fassung des § 8 

Abs. 1 der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie, die seit 1.1.2021 gilt, kann der Gemeinsame Bun-

desausschuss die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit bei Versicherten mit Erkrankungen der 

oberen Atemwege, die keine schwere Symptomatik vorweisen, insofern erleichtern, als diese 

für einen Zeitraum von bis zu sieben Kalendertagen auch nach telefonischer Anamnese und 

zwar im Wege der persönlichen ärztlichen Überzeugung vom Zustand der oder des Versicher-

ten durch eingehende telefonische Befragung ausgestellt werden kann; auch ein Fortdauern 

der Arbeitsunfähigkeit kann im Wege der telefonischen Anamnese einmalig für einen weite-

ren Zeitraum von bis zu sieben Kalendertagen festgestellt werden. Aufgrund dieser Regelung 

legt § 4 Abs. 5 der Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie abweichend § 4 Abs. 1 S. 2, der die Feststel-

lung der Arbeitsunfähigkeit grundsätzlich vom persönlichen Erscheinen abhängig macht, fest, 

dass die Arbeitsunfähigkeit auch mittelbar persönlich im Rahmen einer Videosprechstunde 

festgestellt werden kann56. Diese Modifikation dient der Entlastung der Arztpraxen sowie der 

Verhinderung der Ausbreitung des COVID-19-Virus über die Wartezimmer der Arztpraxen57. 

Aus denselben Gründen wurde mit Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 

17.12.2020 auch die Richtlinie ambulante spezialfachärztliche Versorgung58 so angepasst, 

dass die Behandlung von Patienten sowohl telefonisch als auch über eine Videosprechstunde 

möglich ist. Ebenfalls kontaktfrei können Folgeverordnungen für häusliche Krankenpflege 

vereinfacht telefonisch verordnet und rückwirkend ausgestellt werden, nachdem die Häusli-

che-Krankenpflege-Richtlinie entsprechend angepasst wurde, wobei der Beschluss auch wei-

tere Richtlinien wie die Heil- und Hilfsmittel-Richtlinien und die Krankentransport-Richtlinie 

betrifft59. Auch hier gilt nunmehr eine Befristung vorerst bis zum 31.3.2021. Auch hierbei war 

der Schutz der Bevölkerung vor Ansteckungen sowie die Auslastung von Ärzten und Kran-

kenhäusern ausschlaggebend für die Schaffung der Sonderregelungen. Die Anpassungen in 

der Versorgung von Patienten entsprechen der Notwendigkeit, den Zugang zu notwendigen 

Behandlungen sowie Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen in der Form zu erleichtern, dass 

unnötige Kontakte vermieden und zusätzliche Ansteckungen somit verhindert werden. Es 

                                                           
55 G-BA, Beschlusstext, https://www.g-ba.de/downloads/39-261-4596/2020-12-03_AU-RL_COVID-

19_bundesweit-telefonische-AU_BAnz.pdf (17.2.2021).  
56 Hierzu, allerdings bereits veraltet COVID-19/Bockholdt, § 11 Vertragsarztrecht und ambulante ärztliche Leis-

tungen, Rn. 53 ff. 
57 Ricken, NZA 2020, 638; G-BA, Tragende Gründe zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über 

eine Änderung der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie: COVID-19-Epidemie – Verlängerung der bundesweiten Son-

derregelung zur telefonischen Feststellung von Arbeitsunfähigkeit, https://www.g-ba.de/downloads/40-268-

7121/2020-12-03_AU-RL_COVID-19_bundesweit-telefonische-AU_TrG.pdf (17.2.2021).  
58 G-BA, Beschlusstext, https://www.g-ba.de/downloads/39-261-4632/2020-12-17_ASV-RL_Ausnahme-

COVID-19-Aufhebung-Beschluss-03-12-2020_BAnz.pdf (17.2.2021).  
59 G-BA, Ursprünglicher Beschlusstext, https://www.g-ba.de/downloads/39-261-4531/2020-10-30_VL-

RL_Sonderregelungen_COVID-19-befristet-bundesweit_BAnz.pdf (17.2.2021); G-BA, Beschlusstext zur Ver-

längerung der befristeten bundeseinheitlichen Sonderregelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses, 

https://www.g-ba.de/downloads/39-261-4673/2021-01-21_VL-RL_Sonderregelungen_COVID-19-befristet-

bundesweit.pdf (17.2.2021).  

https://www.g-ba.de/downloads/39-261-4596/2020-12-03_AU-RL_COVID-19_bundesweit-telefonische-AU_BAnz.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/39-261-4596/2020-12-03_AU-RL_COVID-19_bundesweit-telefonische-AU_BAnz.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/40-268-7121/2020-12-03_AU-RL_COVID-19_bundesweit-telefonische-AU_TrG.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/40-268-7121/2020-12-03_AU-RL_COVID-19_bundesweit-telefonische-AU_TrG.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/39-261-4632/2020-12-17_ASV-RL_Ausnahme-COVID-19-Aufhebung-Beschluss-03-12-2020_BAnz.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/39-261-4632/2020-12-17_ASV-RL_Ausnahme-COVID-19-Aufhebung-Beschluss-03-12-2020_BAnz.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/39-261-4531/2020-10-30_VL-RL_Sonderregelungen_COVID-19-befristet-bundesweit_BAnz.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/39-261-4531/2020-10-30_VL-RL_Sonderregelungen_COVID-19-befristet-bundesweit_BAnz.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/39-261-4673/2021-01-21_VL-RL_Sonderregelungen_COVID-19-befristet-bundesweit.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/39-261-4673/2021-01-21_VL-RL_Sonderregelungen_COVID-19-befristet-bundesweit.pdf


bleibt abzuwarten, ob diese Sonderregelungen noch über den Monat März hinaus verlängert 

werden müssen, was angesichts auftretender Mutationen naheliegend sein könnte. 

 

2. Corona-Tests und Anspruch auf Schutzmasken 

In § 20i Abs. 3 S. 2 SGB V wurde eine Ermächtigung für das Bundesministerium für Ge-

sundheit eingeführt, die es ihm ermöglicht, ohne Zustimmung des Bundesrates durch Rechts-

verordnung festzulegen, dass die Kosten für bestimmte Testungen auf eine Infektion oder 

Immunität im Hinblick auf eine bestimmte übertragbare Krankheit von den gesetzlichen 

Krankenversicherungen getragen werden müssen (Nr. 1b)60. Voraussetzung ist dafür die Fest-

stellung einer pandemischen Lage nationaler Tragweite durch den Bundestag. § 20 i Abs. 3 

SGB V galt zuvor insbesondere für den Anspruch auf Kostenübernahme für Schutzimpfungen 

durch die Krankenkassen61. Aus dieser Regelung kann sich ein Anspruch auf Testung auf das 

Corona-Virus auch für asymptomatische Personen ergeben62. Die Coronavirus-

Testverordnung (TestV) wurde am 27.1.2021 mit Wirkung zum 25.1.2021 erlassen63, womit 

die TestV vom 30.11.2020 außer Kraft trat64. Die Verordnung legt detailliert fest, unter wel-

chen Umständen ein Anspruch auf Durchführungen von Corona-Tests besteht. Ebenfalls 

durch Rechtsverordnung kann über § 20i Abs. 3 S. 2 Nr. 1a und c festgelegt werden, dass 

Versicherte unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf bestimmte Schutzimpfungen 

oder andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe gegen das Corona-Virus bzw. Anspruch 

auf bestimmte Schutzmasken haben65. 

Die Ansprüche auf die Schutzimpfung werden durch die Coronavirus-Impfverordnung 

(CoronaImpfV) vom 08.2.2021 geregelt, wobei auch Verfassungsfragen diskutiert werden, 

primär bezogen auf den Parlamentsvorbehalt und den Gleichheitssatz (kurz dazu a.E. des Bei-

trags)66. Die Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung wurde am 14.12.2020 vom Bundesmi-

nisterium für Gesundheit erlassen67 und am 4.2.2021 durch eine Änderungsverordnung ange-

passt68. Nach § 20i Abs. 3 S. 2 Nr. 2 SGB V gelten die Ansprüche, die in den Rechtsverord-
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nungen festgelegt werden, auch für Personen, die nicht in der gesetzlichen Krankenkasse ver-

sichert sind. 

 

3. Änderung des Anspruchs auf Kinderkrankengeld aus § 45 Abs. 2a und b SGB V 

Bisher existierte ein Anspruch auf Kinderkrankengeld für Eltern nach § 45 Abs. 1 SGB V 

insbesondere dann (abweichend auch nach § 45 Abs. 4 SGB V), wenn es nach ärztlichem 

Zeugnis erforderlich war, dass sie zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege ihres erkrank-

ten und versicherten Kindes der Arbeit fernblieben, eine andere in ihrem Haushalt lebende 

Person das Kind nicht beaufsichtigen, betreuen oder pflegen konnte und das Kind das zwölfte 

Lebensjahr noch nicht vollendet hatte oder behindert und auf Hilfe angewiesen war. Diese 

Regelung wurde nun durch die Einfügung von § 45 Abs. 2a und b SGB V um jeweils 10 Tage 

pro Kind auf 20 Arbeitstage bzw. 40 Arbeitstage für Alleinerziehende pro Jahr erweitert69. 

Der Anspruch nach § 45 Abs. 1 SGB V besteht außerdem nach § 45 Abs. 2a S. 3 SGB V auch 

dann, wenn Einrichtungen zur Betreuung von Kindern, Schulen oder Einrichtungen für Men-

schen mit Behinderung von der zuständigen Behörde zur Verhinderung der Verbreitung von 

Infektionen oder übertragbaren Krankheiten auf Grund des Infektionsschutzgesetzes vorüber-

gehend geschlossen werden, oder deren Betreten, auch auf Grund einer Absonderung, unter-

sagt wird, oder wenn von der zuständigen Behörde aus Gründen des Infektionsschutzes Schul- 

oder Betriebsferien angeordnet oder verlängert werden oder die Präsenzpflicht in einer Schule 

aufgehoben wird oder der Zugang zum Kinderbetreuungsangebot eingeschränkt wird, oder 

das Kind auf Grund einer behördlichen Empfehlung die Einrichtung nicht besucht70. Der An-

spruch auf Kinderkrankengeld beläuft sich auf bis zu 90 % des Nettoarbeitsentgelts, maximal 

aber 70 % der Beitragsbemessungsgrenze. Diese liegt zurzeit bei 58.050 EUR. Das ergibt 

einen Tageshöchstsatz von 112,88 EUR71. Gemäß § 45 Abs. 2b SGB V ruht für die Zeit des 

Bezugs von Kinderkrankengeld nach § 45 Abs. 2a S. 3 SGB V der Anspruch auf Zahlung 

einer Entschädigung nach § 56 Abs. 2 IfSG72. Der Anspruch nach § 45 Abs. 2a SGB V ist 

aber ohnehin für die betroffenen Versicherten günstiger, da er unabhängig davon besteht, ob 

die Arbeit auch im Home-Office verrichtet werden kann73. Somit reagiert der Gesetzgeber 

hier adäquat auf die für Arbeitnehmer oft existenzbedrohenden Schul- und Kindergarten-

schließungen.  

 

4. Finanzielle Fragen  

Neben den angepassten Regelungen zur Behandlung von Patienten bzw. zur Entschädigung 

im Falle von Schul- und Kindergartenschließungen sowie der Festlegung von Ansprüchen auf 

bestimmte Leistungen sind im Zuge der Corona-Pandemie auch Änderungen an den Regelun-

                                                           
69 BGBl. 2021, Teil 1 Nr. 1, S. 29 f.  
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gen zur Finanzierung der Leistungserbringer (Krankenhäuser und Vertragsärzte) vorgenom-

men worden74. Denn einerseits frequentierten aus Angst vor Ansteckung weniger Menschen 

Arztpraxen und Krankenhäuser75. Nicht notwendige Operationen wurden verschoben, 

wodurch teilweise Umsatzeinbußen entstanden76. Andererseits machte die Ausbreitung der 

Pandemie die Behandlung zahlreicher Personen aufgrund einer Infektion mit Covid-19 erfor-

derlich. Zudem sind mehr Personen aufgrund der Lockdown-Maßnahmen arbeitslos oder in 

Kurzarbeit. All dies führt zu Mindereinnahmen, aber auch zu Mehrausgaben und Minderaus-

gaben bei den Leistungserbringern und Krankenkassen77. Die Liquidität der Krankenhäuser 

und Arztpraxen sowie die medizinische Versorgung der Bevölkerung müssen auch unter den 

veränderten Umständen der Pandemie sichergestellt werden78. Die betreffenden Anpassungen 

im SGB V sollen hier zumindest kursorisch dargestellt werden79. 

 

a) Liquiditätssicherung durch Verkürzung der Zahlungsfrist der Krankenkassen an die 

Krankenhäuser für erbrachte Leistungen, § 417 SGB V  

Die nach § 112 SGB V geschlossenen Landesverträge zwischen den Landesverbänden der 

Krankenkassen und den Landeskrankenhausgesellschaften bzw. den Vereinigungen der Kran-

kenhausträger sehen üblicherweise für die Zahlung der Krankenhausvergütung Zahlungsfris-

ten zwischen 14 und 30 Tagen vor. Diese Zahlungsfristen wurden durch § 330 SGB V a.F. auf 

fünf Tage ab Rechnungseingang verkürzt, um die Liquidität der Krankenhäuser zu sichern80. 

Mittlerweile findet sich die entsprechende Regelung in § 417 SGB V.  

 

b) Befristete Ausgleichszahlung der Kassenärztlichen Vereinigungen an die vertrags-

ärztlichen Leistungserbringer bei Umsatzverlust von mehr als 10 % nach § 87a Abs. 3b 

SGB V und Änderung des Honorarverteilungsmaßstabes nach § 87b Abs. 2a SGB V 

Der zwischenzeitlich in § 87a SGB V eingefügte Abs. 3b, welcher den Kassenärztlichen Ver-

einigungen die Möglichkeit einräumte, einem vertragsärztlichen Leistungserbringer, für den 

Fall, dass sich sein Gesamthonorar infolge der Pandemie um mehr als 10 Prozent gegenüber 

dem Vorjahresquartal minderte, ist zwischenzeitlich wieder abgeschafft worden. Die Rege-

lung galt für extrabudgetäre vertragsärztliche Leistungen81. Auch der zwischenzeitlich neu 

eingefügte § 87b Abs. 2a SGB V – das Pendant zu § 87a Abs. 3b SGB V in Bezug auf die 

                                                           
74 Schneider, CovuR 2020, 576 mit einer Darstellung zu den grundsätzlichen Finanzierungsfragen bzgl. Kran-

kenkassen und Leistungserbringern.  
75 Bockholdt/ Lungstras/ Schmidt, NZS 2020, 324. 
76 Siehe hierzu beispielhaft § 1 der fünften Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus in Hessen Vom 16. 

3.2020, GVBl. S. 262; § 7 der Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus 

SARS-CoV-2 und COVID-19 in Brandenburg vom 22.3.2020. 
77 Schneider, CovuR 2020, 576 (577) mit Schätzungen zu Mehrkosten zB aufgrund von Testungen durch den 

geänderten § 20i Abs. 3 SGB V. Zu beachten ist allerdings, dass die Schätzungen aus 2020 stammen. 
78 Bockholdt/ Lungstras/ Schmidt, NZS 2020, 324.  
79 Auführlich zu den Folgen der Corona-Pandemie für Arztpraxen Dauber/ Merten, Folgen der Corona-Krise für 

Arztpraxen, Nürnberg 2020.  
80 Bockholdt/ Lungstras/ Schmidt, NZS 2020, 324 (327); Schneider, CovuR 2020, 576 (580). 
81 Noch zu dieser Regelung Bockholdt/ Lungstras/ Schmidt, NZS 2020, 324 (329); COVID-19/Bockholdt, § 11 

Vertragsarztrecht und ambulante ärztliche Leistungen, Rn. 67 ff.; BeckOK Sozialrecht/Schröder, 59. Ed. 2020, § 
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Honorarverteilung für Leistungen, die innerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung 

vergütet werden – ist bereits wieder gestrichen worden82. Die Streichung dieser Regelungen 

erfolgte zum 31.12.2020. Es ist allerdings unklar, weshalb der Gesetzgeber davon ausgeht, 

nun keine derartigen Sonderregelungen mehr zu benötigen, da ein Ende der Pandemie noch 

nicht absehbar ist (und durch weitere Mutationen noch lange auf sich warten lassen kann). 

 

c) Erstattung für außerordentliche Maßnahmen nach § 105 Abs. 3 SGB V 

Ursprünglich sollte auch die Regelung in § 105 Abs. 3 SGB V zum 31.12.2020 wieder gestri-

chen werden83. Dies ist jedoch nicht geschehen. § 105 Abs. 3 SGB V sieht vor, dass die Kran-

kenkassen der Kassenärztlichen Vereinigung die zusätzlichen Kosten für außerordentliche 

Maßnahmen, die zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung während des Bestehens 

einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite nach § 5 Abs. 1 IfSG erforderlich sind, zu 

erstatten haben. Dabei hatte der Gesetzgeber insbesondere die Einrichtung von Corona-

Zentren und ärztlichen Servicenummern im Blick84.  

 

d) Übernahme der Behandlungskosten europäischer Patienten durch den Bund nach § 

219a Abs. 6 SGB V  

Durch Einfügung eines Absatz 6 in § 219a SGB V wird ferner sichergestellt, dass deutsche 

Krankenhäuser auch die Behandlung von EU-Bürgern unter bestimmten Umständen über-

nehmen können. Hierbei handelt es sich um einen Akt europäischer Solidarität für Fälle, in 

denen die Erkrankten nicht zeitnah eine Behandlung in ihrem Heimatstaat erwarten können85. 

Die Kosten dafür trägt der Bund. 

 

IV. Ausblick und Fazit  

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass der Gesetzgeber jedenfalls im Sozialrecht angesichts 

der Corona-Pandemie eine durchaus bemerkenswerte Handlungsfähigkeit bewiesen hat. Vie-

les, was vorher als nicht machbar gehandhabt wurde, ließ sich plötzlich ermöglichen. Dies gilt 

zum Beispiel für die ohne physische Präsenz erfolgende Durchführung des Arzt-Patienten-

Kontakts. Auch im Bereich der Sicherung des Existenzminimums wurden aufgrund der Pan-

demie Änderungen vorgenommen. Teils spiegelt sich in diesen Modifikationen allerdings 

nicht vollständig die Realität des Lebensalltags in der Pandemie wieder. Dies zeigt sich auch 

an den zahlreichen Gerichtsurteilen in diesem Bereich, die von einer unveränderten Bedarfs-

lage auszugehen scheinen und bisher nicht zur Entwicklung eines „Corona-Sonderrechts“ 

beigetragen haben86. Zu begrüßen ist jedoch insgesamt, wie schnell der Gesetzgeber auf die 
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veränderte Situation reagiert hat. Der neu geregelte Arzt-Patienten-Kontakt lässt ferner etwas 

erahnen, was auch sonst in der Gesellschaften mit den nunmehr alltäglichen Zoom-, WebEx- 

oder Jitsi-Konferenzen zu beobachten ist: dass die bislang in Deutschland eher hinterher hin-

kende Digitalisierung verstärkt in Gang kommt – und dass die Corona-Pandemie durchaus 

auch jenseits der direkt betroffenen Bereiche zu ansatzweise hilfreichen Lerneffekten beitra-

gen könnte. Offen bleibt, auch für Themen jenseits dieses Aufsatzes (etwa bei den IfSG-

Eingriffsbefugnissen), ob angesichts der immer ausgreifenderen Judikatur zum Parlaments-

vorbehalt mitunter nicht zu sehr Befugnisse an Exekutivorgane übertragen wurden und im 

Verordnungswege regiert werden kann. 

Auch mit Blick auf die Klimakrise zeigt sich an der Corona-Pandemie eindrucksvoll, dass ein 

Handeln des Gesetzgebers ganz entgegen vielfacher Behauptungen eben doch möglich ist; 

und zwar in einem Tempo, das in der Klimakrise bis heute keine Entsprechung gefunden 

hat.87 Dass hier zwei strukturell ähnliche Sachverhalte – nämlich die Corona-Pandemie und 

die Klimakrise, mit dem Unterschied, dass auf Dauer der Klimakrise wesentlich mehr Leben 

zum Opfer fallen dürften und nach dem Erreichen bestimmter Kipppunkte mit keinem bisher 

vorhandenen Mittel der angerichtete Schaden wieder eingedämmt werden kann – sehr unter-

schiedlich behandelt werden, lässt sich wohl insbesondere daraus erklären, dass die Klimakri-

se für zahlreiche Menschen noch nicht ausreichend sichtbar geworden ist, während beinahe 

jeder sich etwas unter einem tödlichen Virus vorstellen kann, welches einen eben auch direkt 

selbst betreffen kann. 
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